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Strafantrag wegen des Verdaehts der Vedeumdung und Volksverhetzung gegen den Pressesprecher de
hessischen Ministeriums der Justiz (MdI) Dr. Hans Liedel

Sehr geehrte Darnem und Hemen,

hiermit stelle ich Srafantrag gegen de,n Sprecher des hessischen MdJ, Herm Dr. Hans Liedel, wege,n des
Yerdachts der Ye,rleumdrmg gemä8 § 187 SIGB sowie der Volksvertretanng gemäß § 130 SIGB.
Seine gegenäber verschiedemen Tageszeitungen im Namen des MdJ seit dem L7.AL,20t4 wiederholt
geäußerten wissenttichunwahren Tafsach€nbehaupftngen und offrziellen Bewerumgen sind
herabwürdigend rmd diffamiererrd sowie geeignet, alle in der ZwAWeitersAdt untergebrachten Verwahrten
in der öffentlichen Meinung herabanwürdigen. Sie enthalten sogar derart einseitige Verzemrngen und
wahrlrei*wi&ige Verfätschuagen, dass sie einen Ameiz zueiner feindseligar Halümg bei weiten Teilen der
Bevölkerung setzen und bereits jeta hasserftillte Reaktionen desehen im Internet korkret ausgelöst haben.

Der Pressesprecher des MdJ, Ilerr Dr. tlans Liedel, hatte in seiner offiziellen Funltion seit dem 17.0L.24L4
konkrete Kenntnis vom Fordertragskatalog und der Presseerklärung der Verwahrten in de,r ZwA Weiterstadt,
insofem ihn die Presse damit konfrontiert haL der diese Te:cte vorlagen. Somit sind die ve,röffentlichten
tseharpAngem seine,runkennhis übereinen Hrmgerstreiküberhaupt, die Aazahl derlfungernden und ihre
tatsächlichem Forderungen wissenttich unwahr. Mit Beginn des Hrmgerstreiks amMontag, den 20.01.2AL4,
erhielt das MdJ zudemein Exemplar derPresseerklänrng und des Fordenrngskatalogs auf dem Postweg.
Gleichzeitig meldete dieZwLio Gestalt des stetlvertretenden Abteilungsleiters, Herm Weirich, die l<onkrete
Information übe,rdem faktischen Beginn des Hunge,rstreü<s und eine errniftelte Zahl von 12 Teitnelrmem an
das MdJ. Auch hierüber verbreitete Herr Dr. Liedel somit gegenübu der Presse wissentlich unwahre
Tatsachmbe[rauptrngen, indem s z.B.vorgab: '§fir hab& keine konkreten Er{<enntnisse." (Darmstädter
Echo, 22.L.14) bzur. 'Es gibt keinen Hrmgerstreik bislang.' (franldurte Rundschau, 21.1.L41

Indem erdie Verwatuten insgesamt als (hoctr)gefährliche Vergewaltigerrmd Totschläger diffamiert "Hier
aberhaben wir es mit venurteilten Vergewaltigem und Totschlägern zu am. die glauben, dass sie zu Unrecht
noch da si@n" ( Echo, ebd.), verianmdet er damit nicht nru dieje,rrigen, die nicht wegen der gemannten
Delikte verurfeih wwden, sondern selbst diejenigen, die diese vor Jahrzehnten begangen heb€n mögen, aber
ihre jeweilige llaftstrafe vollständig verbüßt und damit ihre §chuld gegenüber der Gesellschaft getilgf haben.
Er verletzt das verfassungsgerichtliche Resozialisierungsgebot zr;m.ZwerJr der Aufhetamg rmd des
Anreizems von Teilen den Bevölke,rung zrteiner feindseligen Haltng gegenüber den Ve,rwahrten insgesamt"
was ihre konkreten Aussichten auf eiae Wiedereinglidenrng in die Gesellschaft erheblich erschwert.

Dass auch dieserTatbestand der Volksverhetzung inzsiischen erfüIlt sein mtisste, €rgibt sich oicht nur aus
der Welle von Hasskomm€ntär€n gegen die Unte,rgebrachten und deren diffamierend rraaß*tdargestellten
Ziele und Absichten im Internet, sondern auch aus einer Bewegung in Teilen der Bevölkeruag voa
Ziegerrham, die inzwischen massiv daauf dringt, dass die perspektivisch don rmtergebrachten Verwabrten
noch nicht einmal begleitete §tadteinkäufe in ihrem On durchführen dürfen; von weitergehernden
Lockenrnge,n gaf,z zuschweigen. Durch seine für die mögfichst weite Verbreitung in der Öffentlichkeit
bestimmten, die Menschenwärde der Verwahrtern im Kern negierenden, an Hass aufstaclrelnden
Diffamienmgen hat Herr Dr. Liedel den öffecrtlichen Frieden bereis jeta massiv gestort und einer
Enthemmung von latenten Ressentiments den Weg geebne! wie als ein Beispiel von vielen
die Berichtersrarumg in der HNA vom 2§.L.L4 beleg.

Im Inrermse des öffsrtlichen Friedens snd demnach unmitelbar Ermitlungen aufarnehmen.


